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Betr.: Inländische Betriebstättenverluste einer französischen Kapitalgesellschaft 
(EAS 2345) 

Das Diskriminierungsverbot des DBA-Frankreich, das im Rahmen seines Anwendungsbereiches 

im Gleichklang mit den aus den Grundfreiheiten des EG-Vertrages resultierenden 

Diskriminierungsverboten ausgelegt wird, nötigt dazu, die inländischen Betriebstätten 

ausländischer Unternehmen nicht schlechter zu behandeln als vergleichbare inländische 

Unternehmen. Daraus folgt, dass dann, wenn kein Risiko einer Verlustdoppelverwertung 

besteht, die inländische Betriebstätte unter gleichen Bedingungen wie ein unbeschränkt 

steuerpflichtiges Unternehmen das Recht des Verlustvortrages in Anspruch nehmen kann. Der 

Umstand, dass nach französischem Recht bei der Besteuerung der Kapitalgesellschaften das 

Territorialitätsprinzip angewendet wird, und dass daher - auch bei ausreichend hohem 

Einkommen der französischen Kapitalgesellschaft - Gewinne und Verluste ausländischer 

Betriebstätten bei der Besteuerung in Frankreich unberücksichtigt bleiben, gewährleistet nach 

dem gegenwärtigen Wissensstand des BM für Finanzen, dass keine schädliche 

Verlustdoppelverwertung zu erwarten ist. 
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